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«Jedes KMU fällt unter das Datenschutzgesetz»
Voraussichtlich am 1. September 2023 soll auch hierzulande das neue Datenschutzgesetz in Kraft treten.  

Der Rechtsexperte Martin Frey von SwissLegal erklärt, was zu tun ist.

Immer wieder hört man von Rekord- 
bussen, die KMUs im Ausland bezahlen 
müssen. Wie kann man hier vorbeugen?
Ja, das sorgt für grosse Verunsicherung, auch wenn 
sie bis anhin vor allem US-Tech-Unternehmen wie 
Amazon, Meta Platforms und Google mit markt-
beherrschender Stellung betreffen. Ebenso gilt, 
dass die Strafbestimmungen im revidierten Daten-
schutzgesetz verschärft werden und es möglicher-
weise vermehrt zu Strafprozessen kommen wird. Im 
Vergleich zum Ausland ist der Katalog der Straf-
tatbestände jedoch kleiner. Meine Einschätzung ist, 
dass ein Unternehmen und die handelnden Perso-
nen, welche sich mit Datenschutz auseinanderset-
zen, ihren massgeblichen Pflichten nachkommen 
und die Aktivitäten stets dokumentieren, wenig zu 
befürchten haben. Es kommt hinzu, dass es von der 
privaten Person eine vorsätzliche Pflichtverletzung 
benötigt, um mit einer Strafe belegt zu werden.  

Wie gut sind Schweizer KMUs auf die neue 
Datenschutzgesetzgebung vorbereitet? 
Viele KMUs haben sich bereits bei der Einführung 
der Datenschutz-Grundverordnung («DSGVO») in 
der EU um die Thematik gekümmert, ihre Daten-
bearbeitungen beleuchtet und Prozesse angepasst. 
Nicht vorauseilend gehorsam, sondern im Hinblick auf 
ihre Geschäftstätigkeiten, die meist an der Landes-
grenze nicht haltmachen. Diese KMUs müssen nun 

bestehende Dokumente und Abläufe wie Vorlagen, 
Datenschutzerklärungen, Verträge und Reglemen-
te zwar prüfen, doch lediglich präzisieren. KMUs, 
die sich noch nicht nach der DSGVO ausgerich-
tet haben, steht ein umfassenderes Projekt bevor.

Wie finde ich heraus, was ich konkret in 
meiner Datenbearbeitung ändern muss? 
Durch Prüfung der Ist-Situation und dem Erken-
nen von Lücken zum rechtskonformen Zustand 
(Gap-Analyse). Ich empfehle meinen Klienten, eine 
Strategie zu entwickeln und Datenschutz nicht im 
engen Sinn, sondern in einem grösseren Ganzen als 
Daten-Governance zu sehen; Personen- und Sach-
daten als Wirtschaftsgut, das man nicht nur schüt-
zen muss, sondern vor allem auch nutzen kann; zu-
gleich sollte stets ein für das jeweilige Unternehmen 
adäquates Datenschutzprojekt lanciert werden, das 
die betroffenen Abteilungen der Firma einbezieht.

Können Sie ein Fallbeispiel geben? 
Ein konkretes Beispiel ist sicher die Umsetzung des 
zentralen Transparenzgebotes: Ein User ist beim Be-
such einer KMU-Webseite zu informieren, welche 
Daten zu welchem Zweck bearbeitet werden. Wird 
Google Analytics eingesetzt? Mit welchen Massnah-
men wird die Datenübertragung in die USA begleitet 
und geschützt? Hierzu ist die Datenschutzerklärung 
– ein Muss auf jeder Webseite – das taugliche Mittel.

Viele KMUs haben keine eigene  
IT-Abteilung, sondern «wursteln» dahin.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. 
Die IT ist natürlich eine zentrale Abteilung, weil 
die Datensicherheit Dreh- und Angelpunkt eines 
soliden Datenschutzprogrammes ist und eine Ver-
letzung der Datensicherheit vermieden werden soll. 
Technische und organisatorische Massnahmen, 

die dem Risiko angemessen sind, tragen wesent-
lich zur Gewährung eines effektiven Datenschut-
zes bei. Gibt es ein Zugriffskonzept auf den File-
server? Wer hat Zugang zum Serverraum?

Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um 
sich professionelle Hilfe zu holen?
Es ist ratsam, dass sich jemand im Unternehmen um 
die Belange des Datenschutzes kümmert, eine An-
sprechperson mit Fachwissen, die interessiert und affin 
ist, die richtigen Fragen stellt und den Konflikt nicht 
scheut. Ob diese Person dann als offizielle:r Daten-
schutzberater:in ernannt wird, ist eine individuelle 
Entscheidung des Unternehmens, ohne dass hierfür 
eine Pflicht besteht. Es macht ergänzend sicher Sinn, 
gezielt externe Unterstützung anzufordern in Be-
reichen, wo internes Fachwissen nicht ausreicht. Das 
kann rechtliches oder technisches Know-how sein, 
und hier variieren die Angebote und Kosten natürlich 
stark, da jedes KMU unterschiedliche vorbestehende 
datenschutzrechtliche Voraussetzungen mitbringt. 

Ab wann genau fällt man als KMU 
unter das Datenschutzgesetz?
Jedes KMU fällt unter das Datenschutzgesetz, weil 
in jedem Unternehmen Personendaten von Mit-
arbeitenden, Kunden und Lieferanten bearbei-
tet werden. Ob dies basierend auf einer einfachen 
Excel-Tabelle oder über ein CRM-System in der 
Cloud erfolgt, ist nicht ausschlaggebend. Es gibt 
auch keine Befreiung für Kleinunternehmen.

Gibt es Ausnahmebestimmungen?
Ja, so müssen etwa Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitenden, deren Datenbearbeitung ein geringes 
Risiko von Verletzungen der Persönlichkeit der betrof-
fenen Personen mit sich bringt, kein Verzeichnis der 
Bearbeitungstätigkeiten erstellen. Auch hier zeigt sich 

wieder der Risikoaspekt und die Notwendigkeit, eine 
Risikobeurteilung vorzunehmen. Der Umgang mit sol-
chen Beurteilungen und Interessenabwägungen wird 
ein spannendes Thema bei der praktischen Umsetzung 
des Datenschutzes sein. Auch wenn die Verzeichnis-
se für kleine Unternehmen keine Pflicht begründen, 
ist doch die Kenntnis der eigenen Datenbearbeitun-
gen eine Voraussetzung dafür, die Prioritäten bei der 
Ausgestaltung des Datenschutzes richtig zu setzen 
und vorbereitet zu sein für den 1. September 2023, 
zumal keine Übergangsfrist vorgesehen ist. Fazit: Die 
transparent ausgestaltete und sorgfältig dokumentierte 
Bearbeitung von Personendaten ist für mich eine Visi-
tenkarte des Unternehmens, fördert das Vertrauen und 
leistet einen wichtigen Beitrag für den Geschäftserfolg.

Martin Frey

Über SwissLegal

SwissLegal steht für einen Verbund von unab-
hängigen Anwaltskanzleien in der Schweiz. Mit 
über 90 erfahrenen Spezialistinnen und Spezia-
listen an 13 Standorten aus allen vier Sprach-
regionen und ausgewählten Partnerkanzleien im 
Ausland bieten wir ganzheitliche Rechtsbera-
tung in einer breiten Palette von Rechtsgebieten 
mit Schwergewicht in den Bereichen Handels- 
und Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, Privatrecht, 
Bau- und Immobilienrecht sowie Notariatsrecht 
und begleiten unsere Klientschaft auch prozes-
sual vor sämtlichen Gerichten und Behörden.

Weitere Informationen unter www.swisslegal.ch

Trown Partners AG
Florastrasse 44
8008 Zürich
044 521 04 44
trown.ch

TROWN PARTNERS AG • BRANDREPORT

Herr Eggimann, was sind  
die grössten Herausforderungen 
beim Unternehmensverkauf?
Im Verkaufsprozess stehen sich die Vorstellun-
gen der Parteien zum Teil diametral entgegen. So 
beispielsweise beim Verkaufspreis oder bei den 
Gewährleistungen und Garantien im Kaufvertrag. 
Für eine erfolgreiche Transaktion müssen die rele-
vanten Punkte richtig eingeordnet und die unter-
schiedlichen Vorstellungen immer wieder in Ein-
klang gebracht werden. Um alle Parteien im Prozess 
abzuholen und Kompromisse zu finden, sind eine 
lösungsorientierte Herangehensweise, Empa-
thie und ein schnelles Denkvermögen gefragt.

Darüber hinaus ist der Verkauf des eigenen Unter-
nehmens für den Verkäufer ein einmaliger Schritt 
mit viel Gesprächsbedarf. Unsere Kunden haben sehr 
viel Zeit und Energie in den Aufbau ihres Unter-
nehmens investiert und das Unternehmen stellt einen 
wesentlichen Teil ihres finanziellen Vermögens dar. 
Über die zahlreichen Facetten des Unternehmens-
verkaufs können sie aus diskretionsgründen nur mit 
wenigen Personen offen sprechen. Wir übernehmen 
hier eine wichtige Rolle und stellen viel Zeit zur Ver-
fügung, um ein adäquater Sparringspartner zu sein. 

Denken Unternehmer bereits 
am Anfang ans Aufhören?
Eine Ausstiegsstrategie, wie man sie bei Start-ups 
kennt, verfolgen die wenigsten unserer Kunden. Wir 
stellen aber gerade bei jüngeren Unternehmerin-
nen und Unternehmern fest, dass die verschiedenen 
Lebensabschnitte an Bedeutung gewonnen haben 

und nach dem erfolgreichen Aufbau eines Unter-
nehmens zumindest vorübergehend andere Tätig-
keiten oder die Familie ins Zentrum rücken.

Wann ist der richtige  
Zeitpunkt für den Verkauf?
Den einen richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Im 
Grundsatz ist ein Unternehmen für den Käufer dann 
am interessantesten, wenn es sich am Markt etab-
liert hat, erfolgreich ist und weitere Entwicklungs-
möglichkeiten bietet. Man sollte also verkaufen, 
wenn es gut läuft und man intuitiv nicht unbedingt 
an einen Verkauf denkt. In diesem Zusammen-
hang ist zu erwähnen, dass gerade jüngere Inha-
ber nach dem Verkauf häufig im Unternehmen tätig 
bleiben. Solche Lösungen eröffnen sowohl auf der 
persönlichen als auch auf der unternehmerischen 
Ebene neue Perspektiven und Möglichkeiten. 

Wie lange dauert der Verkaufsprozess?
Bei einer guten Vorbereitung und in einem intak-
ten Markt dauert der Verkaufsprozess neun bis zwölf 
Monate. Der Nachfolgeprozess als Ganzes kann 
aber deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wir 
raten unseren Kunden deshalb, drei bis fünf Jahre 
vor dem geplanten Ausstieg eine Standortbestim-
mung vorzunehmen. Diese sollte nebst der geschäft-
lichen auch die persönliche Ebene miteinbeziehen.

Woran scheitern Transaktionen  
am häufigsten?
An den Erwartungen. Sowohl die Verkäufer als auch 
die Käufer gehen mit bestimmten Vorstellungen in 

einen Transaktionsprozess. Lassen sich diese nicht in 
Übereinstimmung bringen, scheitert die Transaktion.

Gibt es ein Erfolgsrezept?
Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs lässt sich durch-
aus beeinflussen. Erfolgsfaktoren sind eine professio-
nelle Vorbereitung, ein gut geführter Verkaufsprozess 
und Verhandlungsgeschick. Die Basis für den Erfolg 
liegt aber auch in einer realistischen Erwartungs-
haltung. Gestützt auf unsere langjährige Erfahrung, 
zeigen wir unseren Kunden die Möglichkeiten trans-
parent auf und schüren keine falschen Hoffnungen.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung  
in Ihrem Geschäft?
Die Verfügbarkeit aktueller und verlässlicher Informa-
tionen ist in unserem Geschäft wichtig. Die Digitali-
sierung hat den Zugang zu Informationen vereinfacht 
und die Abläufe beschleunigt. Zudem greifen wir im 
Transaktionsprozess vermehrt auf digitale Lösun-
gen zurück, so beispielsweise auf digitale Datenräume 
für die käuferseitige Prüfung eines Unternehmens.

Welche Probleme lösen  
M&A-Berater für ihre Kunden?
M&A-Berater finden den richtigen Käufer und führen 
die Transaktion als Hauptprojektleiteiter zum Erfolg. 
Unternehmenstransaktionen sind eine spezifische Diszi-
plin mit wirtschaftlichen, juristischen und verhandlungs-
technischen Fragestellungen. In Bezug auf die Transak-
tion als Ganzes agiert ein M&A-Berater als Generalist, 
der für seinen Kunden den Verkaufsprozess führt und 
in allen Belangen sein erster Ansprechpartner ist.

Wie sieht das Vergütungsmodell  
typischerweise aus?
Der Hauptteil des Honorars besteht aus einem pro-
zentualen Anteil am Verkaufspreis. Mit dem erfolgs-
basierten Vergütungsmodell messen wir uns am 
erzielten Resultat und nicht an der Anzahl rappor-
tierter Stunden. Wirtschaftlich betrachtet überwiegt 
der Nutzen, der durch einen guten M&A-Berater 
erzielt wird, das Honorar beim Unternehmensver-
kauf um ein Mehrfaches. Die genaue Ausgestal-
tung des Honorars definieren wir im Vorfeld und 
unter Berücksichtigung der Ziele unserer Kunden.

Was differenziert Trown Partners  
von der Konkurrenz?
Unsere Kunden streben zu Recht die bestmögliche 
Lösung an und wir sind in der Lage, diese für sie zu 
erreichen. Mit unserer langjährigen Transaktions-
erfahrung, einem umfangreichen Fachwissen und 
dem persönlichen Engagement als Partner bieten wir 
eine einzigartige Mischung für ihren Erfolg. Dazu 
zählen auch juristische Fragestellungen, welche nur 
die wenigsten Anbieter inhouse abbilden können. 
Im eigenen Interesse kommunizieren wir aber auch 
klar, welche Ziele am Markt erreicht werden kön-
nen und was die Voraussetzungen dafür sind.

«Den einen richtigen Zeitpunkt gibt es nicht»
Die Trown Partners AG bietet in einem persönlichen Umfeld massgeschneiderte Lösungen  

in den Bereichen Unternehmensverkauf und Nachfolgeregelung. Partner Patrick Eggimann weiss, worauf es dabei ankommt.

Patrick Eggimann 
Partner 

Trown Partners AG

Unsere Kunden streben zu Recht  
die bestmögliche Lösung an und wir sind  
in der Lage, diese für sie zu erreichen.


